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1
Rechtsgrundlagen

1.1
Rechtsgrundlagen der Forderung sind:

- Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 17. Dezem-
ber 2013 Uber die Férderung der landlichen Entwicklung durch den Europaischen Landwirt-
schaftsfonds fir die Entwicklung des landlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 (ABI. L 347 vom 20.12.2013 S. 487),

- Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 mit Durchfiihrungs-
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates Uber die Forderung der Entwick-
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lung des landlichen Raums durch den Europaischen Landwirtschaftsfonds fur die Entwicklung
des landlichen Raums (ELER) (ABI. L 368 vom 23.12.2006 S. 15),

-Verordnung (EU) Nr. 65/2011 der Kommission vom 27. Januar 2011 mit Durchfihrungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates hinsichtlich der Kontrollverfahren und der
Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei MaBnahmen zur Foérderung der Entwicklung des
landlichen Raums (ABI. L 25 vom 28.1.2011 S. 8),

- Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklarung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Arti-
kel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) (ABI. L 214 vom
9.8.2008 S. 3),

- Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 Uber die Anwendung
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleinere und mittlere in der Erzeu-
gung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tatigen Unternehmen und zur Anderung der Verord-
nung (EG) Nr. 70/2001 (ABI. L 358 vom 16.12.2006 S. 3),

- Gesetzes lber die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiisten-
schutzes"” in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBI. | S. 1055),

- §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) und die Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung vom 30. September 2003 (MBI. NRW. S.
1254)

in den jeweils geltenden Fassungen.

1.2
Weitere Normen:

- Erneuerbare Energien Gesetz in der Fassung vom 25. Oktober 2008 (BGBI. | S. 2074),

- Gesetzes Uber die Alterssicherung der Landwirte (ALG) vom 29. Juli 1994 (BGBI. | S. 1890,
1891),

- Gesetz fir die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Warme-Kopplung
(Kraft-Warme-Kopplungsgesetz) vom 19. Marz 2002 (BGBI. | S. 1092),

- Vierte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber
genehmigungsbedirftige Anlagen - 4. BImSchV) vom 2. Mai 2013 (BGBI. | S. 973, 3756),

- Einkommensteuergesetz (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009
(BGBI. 1 S. 3366, 3862),

- Bewertungsgesetz vom 1. Februar 1991 (BGBI. | S. 230)

in den jeweils geltenden Fassungen.
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2
Begriffsbestimmungen

- Unter der Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses ist die Einwirkung auf ein Er-
Zeugnis zu verstehen, das in Anhang | des EG-Vertrages Uber die Arbeitsweise der Europaischen
Union (AEUV) genannt ist und bei dem auch das daraus entstehende Erzeugnis ein Anhang I-Er-
zeugnis ist.

- Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen sind Unternehmen entsprechend der Definition im
Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung).

3
Zuwendungszweck

Das Land gewahrt nach MaBgabe dieser Richtlinien und der Verwaltungsvorschrift zu § 44 Lan-
deshaushaltsordnung Zuwendungen fir investive MaBnahmen in landwirtschaftlichen Unterneh-
men. Ziel der Férderung ist die Unterstlitzung einer wettbewerbsfahigen, nachhaltigen, umwelt-
schonenden, tiergerechten und multifunktionalen Landwirtschaft. Intensive Tierhaltungen sowie
groBe Tierhaltungsanlagen, welche die in Nummern 5.2.3 und 5.2.4 aufgefiihrten Schwellenwer-
te Ubersteigen, entsprechen nicht dem vorgenannten Zielen und werden daher nicht gefordert.

Gefordert werden MaBnahmen zur

- Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen,
- Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten,

- Erhéhung der betrieblichen Wertschoépfung,

unter besonderer Berucksichtigung der Verbesserung des Verbraucher-, Tier-, Umwelt- und Kili-
maschutzes.

Ein Anspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehdrde aufgrund ihres pflichtgemaBen Ermessens sowie nach zusatzlichen durch das
Ministerium festgelegten Auswahlkriterien im Rahmen der verfigbaren Haushaltsmittel. Vom Mi-
nisterium festgelegte Auswahlkriterien gibt die Bewilligungsbehdrde auf ihrer Internetseite
(www.landwirtschaftskammer.de) bekannt.

4
Gegenstand der Férderung

4.1
Forderfahig sind Investitionen in langlebige Wirtschaftsgliter, die

4.1.1

die Voraussetzungen des Artikel 17 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (ELER) sowie
fr die Primarproduktion die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 und fir die Ver-
arbeitung und Vermarktung die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 erfiillen,
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4.1.2
der Erzeugung, Verarbeitung oder Direktvermarktung von Anhang-Il-Erzeugnissen dienen, wobei
die Verarbeitung und Direktvermarktung auf Eigenproduktion begrenzt ist, und

4.1.3
durch Schaffung der baulichen und technischen Voraussetzungen einem oder mehreren der un-
ter den in Nummer 3 genannten Ziele dienen.

4.2
Dariber hinaus sind besondere Anforderungen

4.2.1
in mindestens einem der Bereiche Verbraucher-, Umwelt- und Klimaschutz und zusatzlich

4.2.2
im Falle von Stallbauinvestitionen den Bereich Tierschutz entsprechend den Vorgaben von Anla-
ge 1 zu erflllen.

4.3
Die besonderen Anforderungen

4.3.1

des Verbraucherschutzes werden erflllt, wenn die Herstellung der Produkte nach den Anforde-
rungen eines anerkannten Lebensmittelqualitatsprogramms nach Artikel 16 ELER-Verordnung
oder im Rahmen der Starkung regionaler Wertschépfungsketten erfolgt,

4.3.2

des Umwelt- und Klimaschutzes sind in geeigneter Weise, insbesondere durch die Verbesserung
der Effizienz des Ressourceneinsatzes (beispielsweise von Wasser oder Energie) oder durch die
Verringerung der Stoffeintrage oder der Emissionen nachzuweisen.

4.3.3

Investitionen in Bewasserungsanlagen sind forderfahig, wenn eine Wassereinsparung von min-
destens 25 Prozent erreicht wird. Bei Erstanschaffung kann nur wassersparende Technik gefor-
dert werden.

5
Forderungsfahige Investitionsausgaben

5.1
Bemessungsgrundlage der Férderung von Investitionen nach Nummer 4 sind die nachfolgend
aufgefiihrten Ausgaben, soweit sie fur die zu férdernden Vorhaben notwendig sind:

- Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Vermdgen,

- Kauf von neuen Anlagen der Innenwirtschaft, einschlieBlich der fiir den Produktionsprozess
notwendigen Computersoftware, bis zum marktiblichen Wert des Wirtschaftsgutes,
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- allgemeine Aufwendungen, etwa fir Architektur- und Ingenieurleistungen sowie flr Beratung,
Betreuung von baulichen Investitionen, Durchfiihrbarkeitsstudien, den Erwerb von Patentrechten
und Lizenzen, bis zu einem Hoéchstsatz von insgesamt 12 Prozent der in den ersten beiden Spie-
gelstrich genannten férderfahigen Ausgaben. Ausgaben fiir Betreuung kdnnen als férderfahige
Ausgaben bei Investitionsvorhaben mit einem forderungsfahigen baulichen Investitionsvolumen
von mehr als 100 000 Euro anerkannt werden. Die anrechenbaren Ausgaben fur Betreuung be-
tragen 2,5 Prozent bei einem férderfahigen Investitionsvolumen bis 500 000 Euro und 1,5 Pro-
zent des 500 000 Euro Uberschreitenden forderfahigen Investitionsvolumens, maximal jedoch 17
500 Euro.

Bei HochbaumaBnahmen sind die Ausgaben fir die Kostengruppen 210-230, 300, 400, 540,
590, 710 bis 740 und 771 der DIN 276 (in der jeweils geltenden Fassung) zuwendungsfahig. Aus-
gaben der Kostengruppe 524 sind nur im Zusammenhang mit Investitionen zur Direktvermark-
tung zuwendungsfahig, sofern sie im Rahmen der baulichen MaBnahmen anfallen und fir diese
zweckdienlich sind. Fur die ErschlieBungsbeihilfe dirfen nur Ausgaben nach DIN 276 Kosten-
gruppe 220 und 230 beriicksichtigt werden.

5.2
Einschrankungen der Férderung

5.21

Investitionen in Bereichen mit betrieblichen Referenzmengen sind nur im Rahmen dieser Refe-
renzmengen forderbar. Dies gilt nicht flr Investitionen im Bereich der Milcherzeugung. Der
Nachweis der betrieblichen Referenzmenge ist spatestens bei Vorlage des Verwendungsnach-
weises zu erbringen.

5.2.2

Investitionen im Bereich der Tierhaltung kénnen nur geférdert werden, wenn die Kriterien nach
Anlage 1 erfullt werden. Die Lagerkapazitat fur alle anfallenden flissigen tierischen Exkremente
muss mindestens neun Monate, fiir Betriebe mit einem Dauergriinlandanteil von mehr als 75 Pro-
zent sieben Monate, betragen. Neu zu errichtende freie Lagerbehalter fir flissige tierische Ex-
kremente missen mit einer festen Decke oder einem festen Zeltdach abgedeckt sein. Die Be-
rechnung des Dauergriinlandanteils erfolgt zum Zeitpunkt der Antragstellung auf der Basis des
letzten vorliegenden Flachenverzeichnisses nach der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Euro-
paischen Parlamentes und des Rates vom 17. Dezember 2013 Uber die Finanzierung, die Verwal-
tung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005
und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2014 S. 549).

5.2.3

Investitionen im Bereich der Tierhaltung kénnen nur geférdert werden, wenn der im Wirtschaft-
lichkeitsnachweis nach Nummer 8.1.3 im Ziel prognostizierte Viehbesatz 2,0 GroBvieheinheiten
je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fldche nicht Gbersteigt. Liegen Gulleabnahmevertrage mit
anderen Landwirten oder einer Gillebérse vor, wird dies bei der Berechnung der GroBviehein-
heiten bericksichtigt. Die anfallenden tierischen Exkremente mussen jedoch mehr als die Halfte
auf den selbst bewirtschafteten Flachen ausgebracht werden. Fir die Ermittlung des Viehbesat-
zes gilt der Umrechnungsschlissel nach Anlage 2.
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5.2.4

Eine Férderung im Bereich der Tierhaltung erfolgt nur, wenn der im Wirtschaftlichkeitsnachweis
nach Nummer 8.1.3 im Ziel prognostizierte Tierbestand des Betriebes die in der 4. BImSchV An-
hang Nummer 7.1 Spalte 2 genannten unteren Schwellenwerte nicht Giberschreitet. § 1 Absatz 3
der 4. BImSchV gilt entsprechend.

5.2.5

Umstrukturierungen von landwirtschaftlichen Unternehmen haben hiufig das Ziel, das Uber-
schreiten steuerlich oder forderrechtlich bedeutsamer Grenzen zu vermeiden. Betriebsteilungen
oder -aufspaltungen, die in einem Zeitraum von drei Jahren vor der Antragstellung vorgenom-
men wurden beziehungsweise fir nach der Antragstellung geplante Betriebsteilungen oder -auf-
spaltungen, werden daher flr die Ermittlung des Tierbestandes und der Flachen nach den Num-
mern 5.2.3 und 5.2.4 wie ein Unternehmen gewertet. Fir die Berechnung der in Nummer 5.2.3
und 5.2.4 genannten Grenzen ist § 51a Absatz 1 Nummer 3 des Bewertungsgesetzes anzuwen-
den.

6
Forderungsausschliisse

Von der Férderung sind ausgeschlossen:

6.1
der Erwerb von Produktionsrechten und Gesellschaftsanteilen, Tieren, Pflanzrechten oder Pflan-
zen sowie Ersatzinvestitionen,

6.2
Maschinen und Geréate fir die Innen- und AuBenwirtschaft,

6.3
laufende Betriebsausgaben, Abldsung von Verbindlichkeiten, Erbabfindungen, Kreditbeschaf-
fungskosten und Gebulhren fir eine Beratung in Rechtssachen,

6.4
Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen,

6.5
Investitionen in Wohnungen und Verwaltungsgebaude,

6.6
Landankauf,

6.7
der Erwerb von gebrauchten Gegenstanden sowie das Mieten, Pachten oder Leasen von Gegen-
standen,

6.8
Maschinen- und Erntelagerhallen mit Ausnahme klimatisierter Lagerraume fiir Obst-, Gemiise
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und sonstige Sonderkulturen, wenn sie besondere Anforderungen an den Ressourcenschutz er-
fullen,

6.9

Energiegewinnungsanlagen sowie damit zusammenhangende bauliche Anlagen und technischen
Einrichtungen, die durch das Erneuerbare-Energiengesetz oder durch das Kraft-Warme Kopp-
lungsgesetz begunstigt werden kdnnen,

6.10
Lagerbehalter fir tierische Exkremente, sofern die tierischen Exkremente aus einem anderen Be-
trieb kommen.

7
Zuwendungsempfangerin beziehungsweise Zuwendungsempfanger

Fir die im Folgenden als Zuwendungsempfanger, Antragsteller, Unternehmer, Landwirte, Jung-
landwirte oder Betreuer bezeichneten Personen gelten die Bezeichnungen sowohl in der weibli-
chen als auch in der mannlichen Form.

7.1

Gefordert werden Unternehmen der Landwirtschaft unbeschadet der gewahlten Rechtsform mit

Sitz und mit Investitionsstandort in Nordrhein-Westfalen, die im Sinne des Anhangs 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 800/2008 (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) Kleinst-, kleine oder mitt-
lere Unternehmen sind,

7.1

- deren Geschaftstatigkeit zu wesentlichen Teilen (mehr als 25 Prozent der Umsatzerldse) darin
besteht, durch Bodenbewirtschaftung oder durch mit Bodenbewirtschaftung verbundene Tier-
haltung pflanzliche oder tierische Erzeugnisse zu gewinnen und

- die in § 1 Absatz 2 des Gesetzes uber die Alterssicherung der Landwirte (ALG) genannte Min-
destgroBe erreicht oder Giberschritten wird.

Als Tierhaltung im Sinne des ersten Spiegelstrichs gelten auch die Imkerei, die Binnenfischerei
sowie die Wanderschaferei.

oder

7.1.2
- wenn das Unternehmen einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet und unmittelbar
kirchliche, gemeinnutzige oder mildtatige Zwecke verfolgt.

7.1.3
Antragsberechtigt fur die Férderung von Investitionen ist, wer sowohl die betriebliche Investition
vornimmt (Investor), als auch diese betreibt (Betreiber).

7.1.4
Abweichend von Nummer 7.1.3 ist im Rahmen einer steuerlich anerkannten Betriebsaufspaltung
oder einer Mitunternehmerschaft im Sinne des § 15 Einkommensteuergesetz in Verbindung mit §
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13 Absatz 7 Einkommensteuergesetz derjenige antragsberechtigt, der das mit der Férderung er-
richtete Wirtschaftsgut nutzt (Betreiber). In diesem Fall haften Betreiber und Investor fir die In-
vestitionszuschiisse gesamtschuldnerisch.

Eine Forderung kann nur erfolgen, wenn alle vom Antragsteller abweichenden Investoren mittels
Schuldbeitritt (abzuschlieBender Vertrag) fur eine eventuelle Riickzahlung der Investitionszu-
schisse die gesamtschuldnerische Haftung Ubernehmen.

Der Betreiber hat durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzuweisen, dass fiir die Dauer der
Zweckbindung von einer Nutzungsberechtigung fir die zu férdernde Investition auszugehen ist.
Dafur reicht die Vorlage eines verbindlichen Angebotes des Investors zum Abschluss eines zur
Nutzung berechtigten Vertrages aus.

Die Zuwendungsvoraussetzungen nach Nummer 7 und 8.1 bis 8.4 missen vom Betreiber erfullt
werden. Der Investor darf die Prosperitatsgrenze nach Nummer 8.3 nicht tGberschreiten. Die
sonstigen Zuwendungsbestimmungen nach Nummer 10 gelten sowohl fiir den Investor als auch
fur den Betreiber.

7.2
Nicht gefordert werden Unternehmen,

- bei denen die Kapitalbeteiligung der 6ffentlichen Hand mehr als 25 Prozent des Eigenkapitals
des Unternehmens betragt,

- die sich im Sinne der ,Leitlinien der Gemeinschaft fur staatliche Beihilfen zur Rettung und Um-
strukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten” (ABI. C vom 1.10.2004 S. 2) in Schwierigkei-
ten befinden,

- die einer RUckforderung auf Grund einer Ruckforderungsanordnung nach einem friheren Be-
schluss der Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe
mit dem Binnenmarkt nicht Folge geleistet haben.

8
Zuwendungsvoraussetzungen

8.1
Allgemeine Anforderungen

Der Zuwendungsempfanger hat:

8.1.1

berufliche Fahigkeiten fir eine ordnungsgemaBe Fiihrung des landwirtschaftlichen Betriebes
nachzuweisen. Bei juristischen Personen und Personengesellschaften muss mindestens ein Mit-
glied der Unternehmensleitung diese Voraussetzungen erfillen.

8.1.2
grundsatzlich eine betriebswirtschaftliche Vorwegbuchfuhrung fir mindestens 2 Jahre vorzule-
gen. Hieraus muss eine angemessene bereinigte Eigenkapitalbildung fir die letzten Jahre nach-
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gewiesen werden. Die bereinigte Eigenkapitalbildung ergibt sich aus der Eigenkapitalverande-
rung, bereinigt um Entnahmen und Einlagen aus dem Privatverméogen.

8.1.3
einen Nachweis nach dem Muster der Bewilligungsbehorde liber die Wirtschaftlichkeit des Un-
ternehmens und der durchzufiihrenden MaBnahmen (Investitionskonzept) zu erbringen.

8.1.4

eine Buchflihrung fir mindestens fiinf Jahre vom Zeitpunkt der Bewilligung fortzufiihren. Die
Buchfiihrung muss mindestens dem BMEL-Jahresabschluss (ohne die Teile: Forderungenspie-
gel, Verbindlichkeitenspiegel, Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten gegeniiber Kreditinstituten,
Naturalbericht, erganzende Angaben zum Unternehmen und persénliche Angaben) entsprechen.
An Stelle des BMEL-Jahresabschlusses kann in Ausnahmefallen von der Bewilligungsbehorde
auch die Vorlage eines steuerlichen Jahresabschlusses akzeptiert werden.

Zuwendungsempfanger sind verpflichtet, eine gepriifte Version des oben genannten BMEL-Jah-
resabschlusses spatestens sechs Monate nach Abschluss des Wirtschaftsjahres der Bewilli-
gungsbehorde auf Datentragern (als csv-Datei) zur Verfliigung zu stellen.

Der Unternehmer erklart gegentber der Bewilligungsbehorde sein Einverstandnis, dass die
Buchflhrungsdaten seines Betriebes anonymisiert fur eine betriebswirtschaftliche Auswertung
sowie flir Zwecke der Evaluierung verwendet werden. Die mit der Auswertung beziehungsweise
Evaluierung befassten Stellen sind zur Geheimhaltung der Daten verpflichtet.

8.2
Existenzgrindung

Bei Unternehmen, die wahrend eines Zeitraums von hochstens zwei Jahren vor der Antragstel-
lung gegriindet wurden und die auf eine erstmalige selbstandige Existenzgriindung zurtickge-
hen, gelten die Zuwendungsvoraussetzungen der Nummer 8.1 mit der MaBgabe, dass

- statt der angemessenen Eigenkapitalbildung ein angemessener Eigenkapitalanteil am Unter-
nehmen und am zu férdernden Vorhaben sowie

- die Wirtschaftlichkeit der durchzufiihrenden MaBnahmen durch eine differenzierte Planungs-
rechnung nachgewiesen ist.

Diese Bestimmungen gelten nicht fiir Unternehmen, die infolge einer Betriebsteilung oder im
Rahmen der Hofnachfolge neu gegrindet werden.

8.3
Prosperitatsgrenze

Die Summe der positiven Einkiinfte (Prosperitatsgrenze) des Zuwendungsempfangers darf zum
Zeitpunkt der Antragstellung im Durchschnitt der letzten drei vorliegenden Steuerbescheide 100
000 Euro je Jahr bei Ledigen und 130 000 Euro je Jahr bei Ehegatten (Summe der positiven Ein-
kiinfte des Antragstellers und des Ehegatten) nicht liberschreiten. In begriindeten Einzelfallen
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genugt es, zur Festlegung der Summe der positiven Einklinfte nur den letzten vorliegenden
Steuerbescheid heranzuziehen.

Bei juristischen Personen und Personengesellschaften einschlieBlich der GmbH & Co. KG gelten
diese Voraussetzungen fir alle Gesellschafter, Genossenschaftsmitglieder und Aktionare (je-
weils einschlieBlich ihrer Ehegatten), sofern diese hauptberuflich im Unternehmen tatig sind oder
Uber einen Kapitalanteil von mehr als 5 Prozent verflgen. Falls die Summe der positiven Einkinf-
te eines der oben genannten Kapitaleigner 100 000 Euro je Jahr bei Ledigen und 130 000 Euro
bei Ehegatten Uberschreitet, wird das forderungsfahige Investitionsvolumen des Zuwendungs-
empfangers um den Prozentanteil gektlrzt, der dem Kapitalanteil dieses Gesellschafters, Genos-
senschaftsmitglieds oder Aktionars entspricht.

8.4
Junglandwirteforderung

Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstellung jinger als 40 Jahre) die nach Nummer 9.4.3
gefordert werden, mussen zusatzlich zur Erfillung der Nummer 8.1 sowie gegebenenfalls der
Nummer 8.2 nachweisen, dass die geférderte Investition wahrend eines Zeitraums von fiinf Jah-
ren nach der erstmaligen Niederlassung als Allein- oder Mitunternehmer in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb getatigt wird.

8.5
Far die zu férdernde BaumaBnahme muss die erforderliche Baugenehmigung zum Zeitpunkt der
Bewilligung vorliegen.

9
Art, Umfang und Hohe der Zuwendung

9.1
Zuwendungsart: Projektforderung

9.2
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung

9.3
Form der Zuwendung: Zuschuss

Das forderungsfahige Mindestinvestitionsvolumen betragt 20 000 Euro. Die Férderung wird be-
grenzt auf ein forderungsfahiges Investitionsvolumen von 750 000 Euro. Diese Obergrenze kann
in den Jahren von 2014 bis 2020 hochstens einmal ausgeschopft werden.

Der Gesamtwert der nach Nummer 9.4 gewahrten Beihilfen darf, ausgedrlickt als Prozentsatz
der Bemessungsgrundlage, den Wert von 40 Prozent nicht Ubersteigen. Ausgedrtickt als absolu-
te Zahl durfen Beihilfen, die als Staatliche Beihilfen gewahrt werden, in keinem Zeitraum von drei
Wirtschaftsjahren den Betrag von 400 000 Euro Ubersteigen.

Im Falle eines Zusammenschlusses mit oder ohne Beibehaltung der bisherigen Einzelunterneh-
men muss sich das durch Zusammenschluss entstandene Unternehmen die hochste Ausschép-
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fung der im ersten und zweiten Absatz genannten Obergrenzen der einzelnen Gesellschafter als
eigene anrechnen lassen. Im Falle der Aufspaltung oder Auflésung eines Unternehmens miissen
die einzelnen Gesellschafter sich die anteilige Forderung entsprechend dem Gesellschaftsanteil
durch das vorherige gemeinsame Unternehmen anrechnen lassen.

9.4
Hohe der Zuwendung

9.41

Far Investitionen nach Nummer 4.2.2, welche die baulichen Anforderungen an eine besonders
tiergerechte Haltung geman Anlage 1 erfillen, kdnnen folgende Zuschisse fur das hachgewie-
sene forderfahige Investitionsvolumen gewahrt werden. Fir die Ermittlung des Tierbestandes gilt
der im Wirtschaftlichkeitsnachweis nach Nummer 8.1.3 im Ziel prognostizierte Tierbestand des
Betriebes.

35 Prozent Zuschuss: bis 100 Milchkthe

25 Prozent Zuschuss: 101 bis 150 Milchklihe

15 Prozent Zuschuss: mehr als 150 Milchklihe

40 Prozent Zuschuss: bis 200 Zuchtsauen

30 Prozent Zuschuss: mehr als 200 Zuchtsauen

40 Prozent Zuschuss: Geflligel- und Mastschweinehaltung
35 Prozent Zuschuss: Ubrige Tierhaltungen

9.4.2

Fir sonstige Investitionen nach Nummer 4 sowie fir ErschlieBungsmaBnahmen wird ein Zu-
schuss von hdchstens 15 Prozent des forderungsfahigen Investitionsvolumens gewahrt. Er-
schlieBungskosten sind nur forderfahig, wenn und soweit die ErschlieBung einer Verlegung des
Betriebes oder wesentlicher Betriebsteile in den AuBenbereich dient und die Betriebsverlegung
im erheblichen 6ffentlichen Interesse liegt.

Fir Betriebe des 6kologischen Landbaus nach Verordnung (EG) Nr. 834/2007 (ABI. L 189 vom
20.7.2007 S. 1) betragt der Zuschuss hdchstens 20 Prozent.

9.4.3
Bei Junglandwirten nach Nummer 8.4 wird zusatzlich ein Zuschuss von héchstens 10 Prozent
des férderungsfahigen Investitionsvolumens, maximal jedoch 10 000 Euro, gewahrt.

10
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

10.1
Die Férderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs fir den Fall, dass die
geforderten

- Grundstilicke, Bauten und bauliche Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von zwolf Jahren ab
Fertigstellung,
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- Maschinen, technische Einrichtungen und Gerate innerhalb eines Zeitraumes von funf Jahren
ab Lieferung

verauBert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.

10.2

Zuwendungsempfanger haben Verwaltungskontrollen und Kontrollen vor Ort so zuzulassen,
dass zuverlassig gepruft werden kann, ob die Bedingungen fir die Gewahrung der Férderung
eingehalten werden. Die Verwaltungskontrollen werden fur alle forderrelevanten Voraussetzun-
gen und Verpflichtungen anhand der vorliegenden und sonstigen geeigneten Unterlagen durch-
gefuhrt. Bei Kontrollen vor Ort ist dem Kontrollpersonal ein Betretungsrecht und das Recht auf
eine angemessene Verweildauer auf den Grundstiicken und in den Betriebs- und Geschaftsrau-
men sowie Einsichtnahme in die fur die Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen notwendi-
gen betriebswirtschaftlichen Unterlagen einzurdumen und die notwendigen Auskinfte zu ertei-
len.

10.3
Kumulierbarkeit

Vorhaben, die aus Mitteln anderer 6ffentlicher Forderungsprogramme geférdert werden, dirfen
nicht gleichzeitig nach diesen Grundsatzen gefordert werden.

Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirtschaftlichen Rentenbank oder der Férderbanken der
Lander ist moglich.

Neben einer investiven Forderung ist in demselben Bereich eine Férderung nach der MaBnahme
“Nachhaltige markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung” (MSL) TeilmaBnahme F
.Forderung besonders tiergerechter Haltungsverfahren” des Rahmenplans maoglich.

Die beihilferechtlichen Hochstgrenzen diirfen bei einer Kumulation nicht Giberschritten werden.

10.4
Beihilferechtliche Freistellung

Die MaBnahme ist fur die Primarproduktion nach Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 und fir die
Verarbeitung und Vermarktung nach Verordnung (EG) Nr. 800/2008 von der Pflicht zur beihilfe-
rechtlichen Anmeldung nach Artikel 108 Absatz 3 des Vertrages liber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union (AEUV) freigestellt.

1"
Verfahren

1.1
Antragsverfahren

Der Antrag auf Gewahrung einer Zuwendung ist nach dem von der Bewilligungsbehdérde vorge-
gebenen Muster einschlieBlich der erforderlichen Bescheinigungen und Nachweise beim Ge-
schaftsflhrer der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer als Landesbeauftragter im Kreise ein-
zureichen.
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1.2
Bewilligungsverfahren

1.21
Bewilligungsbehorde ist der Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Lan-
desbeauftragter.

1.2.2

Die Bewilligungsbehorde erteilt den Zuwendungsbescheid oder den Ablehnungsbescheid an den
Antragsteller. Der Zuwendungsbescheid erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach

Erhalt des Zuwendungsbescheides mit der zu férdernden MaBnahme in wesentlichen Teilen be-

gonnen worden ist.

11.2.3

Soweit in begriindeten Ausnahmefallen erforderlich, kann die Bewilligungsbehoérde auf Antrag
die Férderunschadlichkeit des MaBnahmenbeginns vor der Bewilligung unter Beachtung der Be-
stimmungen zu Nummer 1.3.1 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung er-
klaren.

1.3
Verwendungshachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist unter sinngemaBer Anwendung des Grundmusters 3, Anlage 4 zu
Nummer 10 VVG zu § 44 Landeshaushaltsordnung zu fiihren.

1.4
Auszahlungsverfahren

Zuschusse werden von der Bewilligungsbehdrde nach Vorlage des Zwischennachweises oder
des Verwendungsnachweises auf das vom Zuwendungsempfanger angegebene Konto ausge-
zahlt.

1.5
Zu beachtende Vorschriften

Far die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendungen sowie fir den Nachweis
und die Priifung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rickforderung der gewahrten Zuwendungen gelten die Verwaltungs-
vorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung sowie die Bestimmungen nach der Verordnung
(EG) Nr. 65/2011in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht in diesen Férderrichtlinien Ab-
weichungen verfugt worden sind. Die Einhaltung der nach den Nummern 5.2.3, 5.2.4 und 9.4.1
genannten Obergrenzen ist Gegenstand der Verwaltungskontrollen nach Artikel 24 Absatz 3 und
4 der Verordnung (EG) Nr. 65/2011. Die in Nummer 5.2.3, 5.2.4 und 9.4.1 genannten Grenzen
sind mindestens funf Jahre ab dem Zeitpunkt der Bewilligung einzuhalten. Bei Nichteinhaltung
kann der Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise durch die Bewilligungsbehorde aufgehoben
werden und die Zuwendung ganz oder teilweise zuriickgefordert werden.
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11.51
Folgende abweichende Regelungen von § 44 Landeshaushaltsordnung und ANBest-P werden
festgelegt:

- Nummer 7.2 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung und Nummer 1.4
ANBest-P durfen nicht angewendet werden.

- zum Nachweis der zuwendungsfahigen Ausgaben sind nach Nummer 6.5 ANBest-P grundsatz-
lich Originalbelege vorzulegen. Eine Anerkennung elektronisch archivierter Belege kann nur dann
erfolgen, wenn das verwendete Dokumentenmanagementsystem den Anforderungen eines der
in Anhang | Ziffer 3. B) der Verordnung (EG) Nr. 885/2006 der Kommission vom 21. Juni 2006
mit Durchflihrungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der
Zulassung der Zahlstellen und anderen Einrichtungen sowie des Rechnungsabschlusses flir den
EGFL und den ELER (ABI. L 171 vom 23.6.2006 S. 90) in der jeweils geltenden Fassung aufge-
flhrten internationalen Sicherheitsstandards gentigt und die Aufbewahrungsfrist gewahrleistet
wird.

- Bei einem Gesamtbetrag der Zuwendung unter 100 000 Euro ist eine freihdndige Vergabe ohne
die Vorlage von Vergleichsangeboten entgegen der Nummer 3 ANBest-P zulassig. Bei einem
Gesamtbetrag der Zuwendung tber 100 000 Euro durfen Auftrage nur an fachkundige und leis-
tungsfahige Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen
vergeben werden. Dazu sind mindestens drei Vergleichsangebote einzuholen. Bei Direktkaufen
oder Auftragswerten von weniger als 2 500 Euro kann auf das Einholen von Vergleichsangebo-
ten verzichtet werden.

12
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2020 auBer Kraft.

Der RdErl. d. Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
v. 26.3.2007 (SMBI. NRW. 7861) ist fur Antrage, die bis zum 31. Dezember 2013 bewilligt worden
sind, weiter anzuwenden.

- MBI. NRW. 2014 S. 345

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/15


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2014-19

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 15/15


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/14457-21624-mbl19-3anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/14457-21625-mbl19-3anlage2.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) 

	Anlagen

